
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 

§ 1 Anwendungsbereich 

  (1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche 
Verwaltungstätigkeit der Behörden  

1. des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, 
der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, wenn 
sie Bundesrecht im Auftrag des Bundes ausführen, 

soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes 
inhaltsgleiche oder entgegenstehende Bestimmungen 
enthalten.  

  (4) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, 
die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt.  



§ 9 Begriff des Verwaltungsverfahrens 

Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Gesetzes ist 
die nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die 
auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung 
und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages 
gerichtet ist; es schließt den Erlass des 
Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-
rechtlichen Vertrages ein.  

§ 35 Begriff des Verwaltungsaktes 

1Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder 
andere hoheitliche Maßnahme,  
 
die eine Behörde  
 
zur Regelung eines Einzelfalls  
 
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft  
 
und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen 
gerichtet ist.  
 
2Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an 
einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder 
bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-
rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung 
durch die Allgemeinheit betrifft.  



§ 39 Begründung des Verwaltungsaktes 

  (1) 1Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein 
schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwaltungsakt 
ist mit einer Begründung zu versehen. 2In der 
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde zu ihrer 
Entscheidung bewogen haben. 3Die Begründung von 
Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte 
erkennen lassen, von denen die Behörde bei der 
Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist.  

  (2) Einer Begründung bedarf es nicht,  

1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder 
einer Erklärung folgt und der Verwaltungsakt nicht in 
Rechte eines anderen eingreift; 

2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt 
bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, die 
Auffassung der Behörde über die Sach- und 
Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne 
Begründung für ihn ohne weiteres erkennbar ist; 

3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in 
größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe 
automatischer Einrichtungen erlässt und die 
Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht 
geboten ist; 

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt; 

5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt 
gegeben wird. 



§ 43 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

  (1) 1Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, 
für den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, 
in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt 
gegeben wird. 2Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt 
wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird.  

  (2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und 
soweit er nicht zurückgenommen, widerrufen, 
anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf 
andere Weise erledigt ist.  

  (3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam.  
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Art. 41 EU-Grundrechtecharta: 
Recht auf eine gute Verwaltung

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den 
Organen und Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer 
angemessenen Frist behandelt werden.
(2) Dieses Recht umfasst insbesondere
- das Recht einer jeden Person, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine für 
sie nachteilige, individuelle Maßnahme getroffen wird,
- das Recht einer jeden Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter 
Wahrung des legitimen Interesses der Vertraulichkeit und des Berufs- und 
Geschäftsgeheimnisses,
- die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begründen.
(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft den durch ihre 
Organe oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden 
nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ersetzt, die den Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten gemeinsam sind.
(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Verträge an die Organe der 
Union wenden und muss eine Antwort in derselben Sprache erhalten.
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Polizeirecht

• § 10 II 17 ALR
„Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit 
und Ordnung und zur Abwendung der dem publico oder einzelnen 
Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahren zu treffen, ist das Amt 
der Polizey.“

• Heute besondere Gesetze
• Ländersache
• Gesetze heißen meist „Gesetz zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und 

Ordnung“ oder so ähnlich
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Allgemeine Grundsätze

• Bindung an Recht und Gesetz (Artt. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG).
• Ferner gilt stets und immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

Das heißt: Kein Eingriff in die Rechtsposition einer betroffenen Person 
darf schwerer sein, als das Ziel erfordert. 
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